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A. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
Bekanntmachung der 

56. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wiesmoor 
 
Der Landkreis Aurich hat die vom Rat der Stadt Wiesmoor am 13.12.2021 in öffentlicher Sitzung be-
schlossene 56. Flächennutzungsplanänderung mit Verfügung vom 01.03.2022, Az.: IV/60.1-298/2021 
aufgrund von § 6 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. 
 
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist aus dem untenstehenden Übersichtsplan 
ersichtlich.  
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Die Flächennutzungsplanänderung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 6 Abs. 5 BauGB). 
 
Die Flächennutzungsplanänderung kann einschließlich ihrer Begründung mit den Anlagen und dem 
Umweltbericht sowie der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 a Abs.1 BauGB bei der Stadt 
Wiesmoor, Hauptstr. 193, 26639 Wiesmoor, während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. 
Jedermann kann die Flächennutzungsplanänderung einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlan-
gen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden gemäß § 215 
Abs. 1 Nrn. 1 und 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Wiesmoor unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. 
 
Auf den Aushang dieser Bekanntmachung im Aushangkasten am Rathaus der Stadt Wiesmoor, Haupt-
str. 193, 26639 Wiesmoor, wird hingewiesen. Die Bekanntmachung ist ebenfalls im Internet ersichtlich 
unter www.wiesmoor.de. 
 
Wiesmoor, 01.04.2022 
 
Stadt Wiesmoor  
 
Der Bürgermeister  
Lübbers 
 

 
Hundesteuersatzung der Gemeinde Großheide 

 

Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 Abs. 1 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) i.d.F. v. 

22.08.1996 (Nds. GVBl. S. 382), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.01.2003 (Nds. GVBl. S. 36), und 

des § 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i.d.F. v. 11.02.1992 (Nds. GVBl. 

S. 29), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.01.2001 (Nds. GVBl. S. 701), hat der Rat der Gemeinde 

Großheide in seiner Sitzung am 10.03.2022 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 Steuergegenstand 

 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden im Gemeindegebiet. 

Wird das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen, so ist davon auszugehen, dass der Hund mehr als 

drei Monate alt ist. 

 

§ 2 Steuerpflicht 

 

(1) Steuerpflichtig ist, wer einen Hund oder mehrere Hunde in seinem Haushalt, Betrieb, seiner Insti-

tution oder Organisation für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenommen hat. Als Halte-

rin/Halter des Hundes gilt auch, wer einen Hund im Interesse einer juristischen Person hält. Als Halte-

rin/Halter des Hundes gilt ferner, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf 

Probe oder zum Anlernen hält, wenn sie/er nicht nachweisen kann, dass der Hund in der Bundesre-

publik Deutschland bereits versteuert oder steuerfrei gehalten wird. Die Steuerpflicht tritt in jedem 

Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder das Anlernen den Zeitraum von 

zwei Monaten überschreitet. 

 

(2) Alle nach Abs. 1 aufgenommenen Hunde gelten als von ihrem Haltern gemeinsam gehalten. Halten 

mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner. 

http://www.wiesmoor.de/
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§ 3 Steuermaßstab und Steuersätze 

 

(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen. Sie beträgt jährlich: ab 

01.01.2014 

 

a) für den ersten Hund  50,00 Euro 

b) für jeden weiteren Hund  60,00 Euro 

c) für jeden ersten gefährlichen Hund  600,00 Euro 

d) für jeden weiteren gefährlichen Hund  900,00 Euro 

 

(2) Gefährliche Hunde im Sinne von Absatz 1 Buchstaben d und e sind solche Hunde, bei denen nach 
ihrer besonderen Veranlagung, Erziehung und/oder Charaktereigenschaft die erhöhte Gefahr einer 
Verletzung von Personen besteht oder von denen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehen 
kann. Gefährliche Hunde in diesem Sinne sind insbesondere auch diejenigen Hunde, die bereits in der 
Öffentlichkeit durch eine gesteigerte Aggressivität aufgefallen sind, insbesondere Menschen oder 
Tiere gebissen oder sonst eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust 
oder Schärfe gezeigt haben, soweit die zuständige Behörde die Gefährlichkeit nach § 7 Niedersächsi-
sches Hundegesetz festgestellt hat. 
 

(3) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§§ 4 u. 5), werden bei der Berechnung der Anzahl 

der gehaltenen Hunde nicht berücksichtigt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), werden bei 

der Berechnung der Anzahl der Hunde nach Abs. 1 den in voller Höhe steuerpflichtigen Hunden als 

erster Hund und ggf. weitere Hunde vorangestellt. 

 

§ 4 Steuerfreiheit 

 

Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeinde-/Stadtgebiet aufhalten, ist das Halten 

derjenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Ge-

meinde Großheide innerhalb der Bundesrepublik Deutschland versteuern oder dort steuerfrei halten.  

 

§ 5 Steuerbefreiung, Steuerermäßigung 

 

(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von  

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhaltskos-

ten ganz oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, sowie von Hunden, die sonst 

im öffentlichen Interesse gehalten werden; 

2. Diensthunden nach ihrem Dienstende; 

3. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber, außergewöhnlich gehbehinderter oder hilf-

loser Personen unentbehrlich sind. Die Behinderung ist durch einen Schwerbehindertenausweis nach-

zuweisen: Merkzeichen „Bl“ für Blinde, „Gl“ für Taube sowie „B“, „aG“ für außergewöhnlich Gehbehin-

derte oder „H“ für Hilflose. 

 

(2) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird vom ersten Tag des folgenden Kalendermonats an 

gewährt, in dem der Antrag der Gemeinde Großheide zugegangen ist. 
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§ 6 Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des auf die Aufnahme nach § 2 Abs. 1 folgenden 

Kalendermonats, frühestens mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermonats, in dem der Hund drei 

Monate alt wird. Bei Zuzug einer Hundehalterin/eines Hundehalters in die Gemeinde Großheide be-

ginnt die Steuerpflicht mit dem ersten Tag des auf den Zuzug folgenden Kalendermonats. Beginnt das 

Halten eines Hundes oder mehrerer Hunde bereits am ersten Tag eines Kalendermonats, so beginnt 

auch die Steuerpflicht mit diesem Tag.  

 

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund abgeschafft wird, abhan-

denkommt oder stirbt oder die Hundehalterin/der Hundehalter wegzieht. 

 

§ 7 Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld 

 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt und erhoben; Erhebungszeitraum (Steuerjahr) ist das 

Kalenderjahr, an dessen Beginn die Steuerschuld entsteht. Beginnt die Steuerpflicht (§ 6 Abs. 1) im 

Laufe des Kalenderjahres, ist Erhebungszeitraum der jeweilige Restteil des Jahres, für den die Steuer-

schuld mit dem Beginn der Steuerpflicht entsteht. Endet die Steuerpflicht (§ 6 Abs. 2) im Laufe des 

Erhebungszeitraumes, wird die Jahressteuer anteilig erhoben. 

 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.2., 15.5, 15.8 und 15.11. jeden Jahres fällig. 

Bei erstmaliger Heranziehung ist ein nach Abs. 1 Satz 2 festgesetzter Teilbetrag innerhalb eines Monats 

nach der Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig.  

 

(3) Auf Antrag kann die Zahlung der Jahressteuer zum 1.7. eines jeden Jahres erfolgen. 

 

§ 8 Anzeige- und Auskunftspflichten 

 

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat dies innerhalb von zwei Wochen bei 

der Gemeinde Großheide schriftlich anzuzeigen. Hierbei ist die Rasse des Hundes anzugeben. Neuge-

borene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt als angeschafft. 

 

(2) Wer einen Hund bisher gehalten hat, hat dies innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund ver-

äußert, sonst abgeschafft wurde, abhandengekommen oder gestorben ist, bei der Gemeinde Groß-

heide schriftlich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn die Hundehalterin/der Hundehalter aus der Ge-

meinde Großheide wegzieht. Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Ab-

meldung der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben.  

 

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung fort, so ist dies inner-

halb von zwei Wochen schriftlich bei der Gemeinde Großheide anzuzeigen.  

 

(4) Wer einen Hund oder mehrere Hunde nach § 2 Abs. 1 aufgenommen hat ist verpflichtet, der Ge-

meinde Großheide die zur Feststellung eines für die Besteuerung der Hundehaltung erheblichen Sach-

verhaltes erforderlichen Auskünfte wahrheitsgemäß zu erteilen. Wenn die Sachverhaltsaufklärung 

durch die Beteiligten nicht zum Ziele führt oder keinen Erfolg verspricht, sind auch andere Personen, 

insbesondere Grundstückseigentümer, Mieter oder Pächter verpflichtet, der Gemeinde Großheide auf 

Nachfrage über die auf dem Grundstück, im Haushalt, Betrieb, Institution oder Organisation gehalte-

nen Hunde und deren Halter Auskunft zu erteilen (§ 11 Abs. 1 Nr. 3a NKAG i. V. m. § 93 AO). 
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§ 9 Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

 entgegen § 8 Abs. 1 den Beginn der Hundehaltung nicht binnen einer Woche schriftlich bei der 

Gemeinde Großheide anzeigt, 

 entgegen § 8 Abs. 1 die Rasse des Hundes nicht angibt, 

 entgegen § 8 Abs. 2 das Ende der Hundehaltung nicht binnen einer Woche schriftlich bei der 

Gemeinde Großheide anzeigt, 

 entgegen § 8 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuer-

ermäßigung nicht binnen einer Woche schriftlich bei der Gemeinde Großheide anzeigt, 

 entgegen § 8 Abs. 4 Auskünfte über gehaltene Hunde nicht wahrheitsgemäß erteilt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 

 

§ 10 In-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft. 

 

Großheide, den 10.03.2022 

 

Gemeinde Großheide 

 

Bürgermeister 

Fischer 

 

 
Haushaltssatzung der Gemeinde Ihlow für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Ihlow in der Sitzung am 15.02.2022 folgende Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf                                     23.224.200 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf               24.753.900 Euro 
1.3 der außerordentlichen Erträge                                                0,00 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf                0,00 Euro 
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2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     22.074.600 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    22.405.300 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                        797.700 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    3.783.800 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit      2.986.100 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                    1.110.700 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: 
 
Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  25.858.400 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes                                          27.299.800 Euro. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.986.100 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.607.200 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr  2022 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H.  

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 

§ 6 
 
 1. Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung  im Sinne  
     des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 2.400.000 Euro festgesetzt. 
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2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 117 Abs.    
    1 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von  
    10.000 Euro nicht übersteigen. 
 
Ihlow, den 15.02.2022 
 
Gemeinde Ihlow 
 
Ulrichs 
Bürgermeister 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die gemäß §§ 119 Abs. 4 und 120 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz erforderliche 
Genehmigungen sind durch den Landkreis Aurich am 31. März 2022, Az. I/10-150 20 1, erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 4. April bis zum 12. April 2022 zur Ein-
sichtnahme im Rathaus der Gemeinde Ihlow, Zimmer 119, öffentlich aus. Aufgrund der aktuellen 
Corona-Pandemie wird um vorherige Terminabsprache unter Telefonnummer 04929 89-216 oder der 
E-Mail-Adresse abehrends@ihlow.de gebeten. 
 
Aurich, 31. März 2022 
 
Gemeinde Ihlow 
 
Ulrichs 
Bürgermeister 
 

 
Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Krummhörn 

 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 07.12.2021 (Nds. 
GVBl. S. 830) und der §§ 1 und 2 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) vom 
18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 269), zuletzt geändert durch Art. 3 und § 6  des Gesetzes vom 20.09.2019 
(Nds. GVBl. S. 88) hat der Rat der Gemeinde Krummhörn am 01.03.2022 folgende Satzung für die 
Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Krummhörn beschlossen: 
 

§ 1 Organisation und Aufgaben 
 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Gemeinde Krummhörn. Sie besteht aus 
den zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung unterhaltenen nachfolgend auf-
geführten Ortsfeuerwehren bzw. Standorten: 

 
Krummhörn-Mitte ( Ortschaften Canum-Freepsum, Pewsum-Woltzeten) Visquard, Krummhörn-
Nord (Ortschaften Greetsiel, Manslagt, Pilsum), Krummhörn-Süd (Ortschaften Campen, Loquard, 
Rysum), Krummhörn-Ost (Ortschaften Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum) und Krummhörn-West 
(Ortschaften Groothusen, Hamswehrum, Upleward). Der Standort Krummhörn- Mitte und der 
Standort Krummhörn-Nord sind als Stützpunktfeuerwehren (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 FwVO) eingerich-
tet. Die Ortsfeuerwehren bzw. Standorte Visquard, Krummörn-Süd, Krummhörn-Ost und 
Krummhörn-West sind Grundausstattungsfeuerwehren (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 FwVO). 
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§ 2 Leitung der Freiwilligen Feuerwehr 
 
(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Krummhörn wird von der Gemeinde- brandmeisterin 

oder dem Gemeindebrandmeister geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG). Im Verhinderungs-
falle erfolgt die Vertretung in allen Dienstangelegenheiten durch die 1. stellvertretende Ge-
meindebrandmeisterin oder den 1. stellvertretenden Gemeindebrandmeister und bei dessen 
Verhinderung durch die 2. stellvertretende Gemeindebrandmeisterin oder den 2. stellvertreten-
den Gemeindebrandmeister. Sie sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder der Freiwilligen Feu-
erwehr. 

 
(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Gemeinde Krummhörn erlassene „Dienstanwei-

sung für Gemeindebrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Krummhörn“ zu 
beachten. 

 
§ 3 Leitung der Ortsfeuerwehr/ Standortleitung 

 
(1) Die Ortsfeuerwehr/ der Standort wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeis-

ter geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 2 NBrandSchG). Im Verhinderungsfalle erfolgt die Vertretung in 
allen Dienstangelegenheiten durch die 1. stellvertretende Ortsbrandmeisterin oder den  
1. stellvertretenden Ortsbrandmeister und bei dessen Verhinderung durch die 2. stellvertre-
tende Ortsbrandmeisterin oder den 2. stellvertretenden Ortsbrandmeister. Sie sind im Dienst 
Vorgesetzte der Mitglieder der Ortsfeuerwehr/ des Standorts. 
 

(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Gemeinde Krummhörn erlassene „Dienstan-
weisung für Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Krummhörn“ zu 
beachten. 

 
§ 4 Führungskräfte taktischer Feuerwehreinheiten 

 
(1) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister bestellt aus den Angehörigen der Einsatz-

abteilung der Ortsfeuerwehr nach deren Anhörung die entsprechend der Wehrgliederung 
erforderlichen Führerinnen und Führer und stellvertretenden Führerinnen und stellvertre-
tenden Führer der taktischen Feuerwehreinheiten Zug, Gruppe, Staffel und Trupp für die 
Dauer von sechs Jahren. 

 
(2) Die Führungskräfte der taktischen Einheiten sind im Dienst Vorgesetzte der Angehörigen 

ihrer jeweiligen taktischen Einheit. 
 
(3) Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister können die Führungskräfte nach Maßgabe des  

§ 8 Abs. 7 der Verordnung über den Eintritt in den Dienst, die Gliederung nach Dienstgraden 
und die Übertragung von Funktionen bei den Freiwilligen Feuerwehren im Land Niedersach-
sen (FwVO) abberufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn Führungskräfte 

 
a) die Dienstpflichten grob verletzt oder das Ansehen der Feuerwehr geschädigt haben, 
b) die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch ihr Verhalten erheblich gestört haben 

oder 
c) die Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben können. 
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Vor der Entscheidung über die Abberufung sind die Angehörigen der jeweiligen taktischen 
Einheit der Ortsfeuerwehr und die betroffene Führungskraft anzuhören. Den abberufenen 
Führungskräften wird der bisherige Dienstgrad belassen. Die Gemeindebrandmeisterin oder 
der Gemeindebrandmeister sind über die beabsichtigten Maßnahmen rechtzeitig schriftlich 
zu unterrichten. 

 
§ 5 Gemeindekommando 

 
(1) Das Gemeindekommando unterstützt die Gemeindebrandmeisterin oder den Gemeinde-

brandmeister. Dabei obliegen dem Gemeindekommando insbesondere folgende Aufgaben: 
 

a) Vorbereitung der erforderlichen Maßnahmen zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr 
innerhalb der Gemeinde Krummhörn und zur Leistung von Nachbarschaftshilfe, 

b) Mitwirkung bei Feststellung des Bedarfs an Anlagen, Mitteln einschl. Sonderlöschmitteln 
und Geräten und technischen Einrichtungen für die Brandbekämpfung und die Durchfüh-
rung von Hilfeleistungen, 

c) Mitwirkung bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages der Gemeinde Krummhörn 
für den Bereich Freiwillige Feuerwehr, 

d) Mitwirkung bei der Aufstellung von örtlichen Alarm- und Einsatzplänen und Plänen für die 
Löschwasserversorgung sowie deren laufende Ergänzung, 

e)  Mitwirkung bei der Ermittlung des Löschwasserbedarfs, 
f) Überwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie 

Beratung bei deren Entsendung zu Lehrgängen, 

g) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Übungen, 
h)  Überwachung der Durchsetzung der Unfallverhütungsvorschriften und sonstiger Sicher-

heitsbestimmungen, 

i)  Mitwirkung bei der Aufstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung, 

j)  Mitwirkung bei der Erledigung von Aufgaben nach § 2 Abs. 4 Nr. 3 NBrandSchG. 
 
(2) Das Gemeindekommando besteht aus 
 

a) der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister als Leiterin oder Leiter 
der Freiwilligen Feuerwehr, 

b) den stellvertretenden Gemeindebrandmeisterinnen oder den stellvertretenden Gemein-
debrandmeistern, den Ortsbrandmeisterinnen und den Ortsbrandmeistern, den stellver-
tretenden Ortsbrandmeisterinnen oder den stellvertretenden Ortsbrandmeistern als Bei-
sitzerinnen oder Beisitzer kraft Amtes, 

c) der Gemeindejugendfeuerwehrwartin oder dem Gemeindejugendfeuerwehrwart, der 
Schriftführerin oder dem Schriftführer und der Gemeindesicherheitsbeauftragten oder 
dem Gemeindesicherheitsbeauftragten als Beisitzerin oder Beisitzer. 

 
(3) Die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Satz 1 Buchstabe c werden auf Vorschlag der in Satz 1 

Buchstabe a und b genannten Gemeindekommandomitglieder von der Gemeindebrandmeis-
terin oder dem Gemeindebrandmeister aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr für die Dauer von sechs Jahren bestellt. Die Trägerinnen und Träger an-
derer Funktionen können als weitere stimmberechtigte Beisitzerinnen und Beisitzer für die 
Dauer von sechs Jahren bzw. für die Dauer ihrer Amtszeit in das Gemeindekommando aufge-
nommen werden. Für das Bestellungsverfahren gilt Satz 1. 

 
(4) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister kann weitere Mitglieder der 

Feuerwehr oder sachkundige Personen zu Sitzungen des Gemeindekommandos hinzuziehen. 
Diese haben kein Stimmrecht. 
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(5) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister kann die Beisitzer nach Ab-
satz 2 Satz 1 Buchst. c und die Trägerinnen und Träger anderer Funktionen nach Absatz 
3, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach Anhörung des Gemeindekommandos vor-
zeitig abberufen. 

 
(6) Das Gemeindekommando wird von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeinde-

brandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr, mit zweiwöchiger Ladungsfrist 
unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Ladungsfrist kann in dringenden Fällen an-
gemessen verkürzt werden. Das Gemeindekommando ist einzuberufen, wenn die Gemeinde 
oder mehr als die Hälfte der Gemeindekommandomitglieder dies unter Angabe des Grundes 
verlangen. 
 

(7) Das Gemeindekommando ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mehr 
als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 

 
(8) Beschlüsse des Gemeindekommandos werden mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder 

gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon 
wird, wenn ein Mitglied des Gemeindekommandos es verlangt, schriftlich abgestimmt. 

(9) Über jede Sitzung des Gemeindekommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der 
Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister und einem weiteren Mitglied 
des Gemeindekommandos (Schriftführerin oder Schriftführer) zu unterzeichnen ist. Eine Aus-
fertigung der Niederschrift ist der Gemeinde zuzuleiten. 

 
§ 6 Ortskommando 

 
(1) Das Ortskommando (Ortsfeuerwehr bzw. Standort) unterstützt die Ortsbrandmeisterin oder 

den Ortsbrandmeister. Dem Ortskommando obliegen auf der Ortsebene die in § 5 Abs. 1 Satz 
2 Buchstabe a, b, d, e, f, g, h und i aufgeführten Aufgaben. 

 
(2) Das Ortskommando entscheidet über die Aufnahme von Mitgliedern in die Feuerwehr, über 

die Auf- bzw. Übernahme eines Mitgliedes in eine andere Abteilung der Ortsfeuerwehr sowie 
über den Ausschluss eines Mitgliedes (§ 16). 

 
(3) Das Ortskommando besteht aus 

 
a) der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister als Leiterin oder Leiter der Ortsfeuer-

wehr/ des Standorts, 
b) der stellvertretenden Ortsbrandmeisterin oder dem stellvertretenden Ortsbrandmeister, 
c) den Führerinnen und Führern taktischer Feuerwehreinheiten (§ 4) als Beisitzerinnen oder 

Beisitzer kraft Amtes, 
d) der Jugendfeuerwehrwartin oder dem Jugendfeuerwehrwart, der Schriftführerin oder dem 

Schriftführer, der Gerätewartin oder dem Gerätewart und der oder dem Sicherheitsbe-
auftragten als bestellte Beisitzerin oder Beisitzer. 

 
Die Beisitzerin oder der Beisitzer nach Satz 1 Buchstabe c und d werden von der Ortsbrand-
meisterin oder dem Ortsbrandmeister aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der Ortsfeu-
erwehr bzw. des Standorts auf Vorschlag der Mitgliederversammlung für die Dauer von sechs 
Jahren bestellt. Trägerinnen und Träger anderer Funktionen können als weitere stimmberech-
tigte Beisitzerinnen und Beisitzer für die Dauer von sechs Jahren bzw. für die Dauer ihrer Amts-
zeit in das Ortskommando aufgenommen werden. § 5 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend. 
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Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann die Beisitzer nach Absatz 3, Satz 1, 
Buchst. c und d und Trägerinnen und Träger anderer Funktionen, bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes nach Anhörung der Mitgliederversammlung vorzeitig abberufen. 

 
(4) Das Ortskommando wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, 

mindestens jedoch zweimal im Jahr mit zweiwöchiger Ladungsfrist unter Angabe der Tages-
ordnung einberufen. Die Ladungsfrist kann in dringenden Fällen angemessen verkürzt werden. 
Das Ortskommando ist einzuberufen, wenn die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeinde-
brandmeister oder mehr als die Hälfte der Ortskommandomitglieder dies unter Angabe des 
Grundes verlangen. Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister können an 
allen Sitzungen des Ortskommandos mit beratender Stimme teilnehmen. Für Beschlüsse des 
Ortskommandos gelten § 5 Abs. 6 und 7 entsprechend. 

 
(5) Über jede Sitzung des Ortskommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Orts-

brandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister und einem weiteren Mitglied des Ortskomman-
dos (Schriftführerin oder Schriftführer) zu unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung der Nieder-
schrift ist der Gemeinde und der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister 
zuzuleiten. 

 

§ 7 Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung beschließt über die Angelegenheiten der Ortsfeuerwehr bzw. des 

Standorts, für die nicht die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister, die Orts-
brandmeisterin oder der Ortsbrandmeister, das Gemeindekommando oder das Ortskommando 
im Rahmen dieser Satzung oder anderer Vorschriften zuständig sind. Insbesondere obliegen ihr 

a) die Entgegennahme des Jahresberichtes (Tätigkeitsberichts), 
b) die Entgegennahme des Berichtes über die Dienstbeteiligung, 
c) die Entscheidung über die Berufung von Ehrenmitgliedern. 

 
(2) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei 

Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr, einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn die Gemeinde 
oder ein Drittel der aktiven Mitglieder der Orts-feuerwehr/ des Standorts dies unter Angabe des 
Grundes verlangen. Ort und Zeit der Mitgliederversammlung sind mindestens zwei Wochen vor-
her ortsüblich unter Mitteilung der Tagesordnung bekannt zu geben. An der Mitgliederversamm-
lung soll jeder Angehörige der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr teilnehmen. Angehörige an-
derer Abteilungen können teilnehmen. 

 
(3) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister gelei-

tet; sie ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder (Abs. 4) 
anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist innerhalb von vier Wochen unter Einhaltung der La-
dungsfrist eine neue Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen, die 
unabhängig von der Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig ist. Auf 
die Beschlussfähigkeit der erneuten Mitgliederversammlung ist in der Einladung hinzuweisen. 

 
(4) Jeder Angehörige der Einsatzabteilung hat eine Stimme, die nicht übertragen werden kann 

(stimmberechtigtes Mitglied). Angehörige anderer Abteilungen haben beratende Stimme. 
 
(5) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst; Stim-

mengleichheit gilt als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon wird, wenn ein 
stimmberechtigtes Mitglied es verlangt, eine schriftliche Abstimmung durchgeführt. 
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(6) Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Ortsbrandmeis-
terin oder dem Ortsbrandmeister und der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterzeich-
nen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemein-
debrandmeister sowie der Gemeinde zuzuleiten. 

 
§ 8 Verfahren bei Vorschlägen 

 
(1) Über Vorschläge zur Besetzung von Funktionen, deren Besetzung durch die Mitgliederver-

sammlung erfolgt, wird schriftlich abgestimmt. Ist nur ein Vorschlag gemacht, wird, wenn 
niemand widerspricht, durch Zuruf abgestimmt. Vorgeschlagen ist, wer die Mehrheit der 
Stimmen erhält. 

 
(2) Wird eine Mehrheit nicht erreicht, so findet eine zweite Abstimmung statt, durch die das 

Mitglied vorgeschlagen ist, für das die meisten Stimmen abgegeben worden sind. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los, das von der jeweiligen Leiterin oder dem jeweiligen Leiter 
des Verfahrens zu ziehen ist. 

 
(3) Über den der Gemeinde nach § 20 Abs. 4 NBrandSchG abzugebenden Vorschlag der in das 

Ehrenbeamtenverhältnis zu berufenden Führungskräfte (Gemeindebrandmeisterin oder Ge-
meindebrandmeister, Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister sowie deren Stellvertrete-
rinnen und Stellvertreter) wird schriftlich abgestimmt. Wird bei mehr als zwei Bewerberinnen 
oder Bewerbern im ersten Abstimmungsgang nicht die für den Vorschlag nach § 20 Abs. 5 
NBrandSchG erforderliche Mehrheit erreicht, so ist eine Stichabstimmung zwischen den bei-
den Bewerberinnen oder Bewerbern, auf die die meisten Stimmen entfallen sind, durchzu-
führen. Wird die erforderliche Mehrheit wiederum nicht erreicht, können am gleichen Tage 
erneute Abstimmungen durchgeführt werden. 

 
§ 9 Angehörige der Einsatzabteilung 

 
(1) Für den Einsatzdienst gesundheitlich geeignete Einwohnerinnen und Einwohner der Ge-

meinde, die das 16. Lebensjahr, aber noch nicht das 67. Lebensjahr vollendet haben, können 
Angehörige der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr werden. Bei Minderjährigen ist 
die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten erforderlich. Angehöriger der Ein-
satzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr kann auch werden, wer der Einsatzabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr einer anderen Gemeinde angehört und regelmäßig für Einsätze zur 
Verfügung steht (Doppelmitglied § 12 Abs. 2 NBrandSchG). 

 
(2) Aufnahmegesuche sind schriftlich an die für den Wohnsitz zuständige Ortsfeuerwehr bzw. 

den Standort zu richten. Anträge von Doppelmitgliedern sind an die Ortsfeuerwehr bzw. den 
Standort zu richten, in deren Bereich die regelmäßige Teilnahme an Einsätzen erfolgen soll. 
Die Gemeinde kann ein Führungszeugnis und ein ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszu-
stand der Bewerberinnen und Bewerber anfordern. Sie trägt die Kosten. 

 
(3) Über die Aufnahme in die Einsatzabteilung entscheidet das Ortskommando (§ 6 Abs. 

1). Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister hat die Gemeinde über die Gemein-
debrandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister vor der Bekanntgabe der Entscheidung 
über den Aufnahmeantrag zu unterrichten, soweit die Gemeinde darauf nicht generell ver-
zichtet hat. 

 
(4) Nach erfolgreicher Ausbildung und einwandfreiem Verhalten im Dienst beschließt das Orts-

kommando über die Bewährung in der Probezeit (§ 7 Abs. 2 FwVO). Bei der endgültigen Auf-
nahme ist folgende schriftliche Erklärung abzugeben: 
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„Ich verspreche, die freiwillig übernommenen Pflichten als Mitglied der Freiwilligen Feuer-
wehr pünktlich und gewissenhaft zu erfüllen und gute Kameradschaft zu halten.“ 
 

(5) Die Zugehörigkeit zu einer Ortsfeuerwehr richtet sich bei Angehörigen der Einsatzabteilung 
nach ihrem Wohnsitz. In Einzelfällen kann das Gemeindekommando eine hiervon abwei-
chende Regelung treffen. 

 
(6) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann Angehörige der Altersabteilung, die 

das 67. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die die Voraussetzungen des § 12 Abs. 6 
NBrandSchG erfüllen, an Übungsdiensten der Ortswehr teilnehmen lassen. Diese Wehrmit-
glieder können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auch zu Einsätzen herangezogen 
werden, wenn sie am Übungsbetrieb regelmäßig teilnehmen. Bei Alarmierung über Funkmel-
deempfänger sind diese Einsatzkräfte gesondert zu alarmieren. 

 
§ 10 Angehörige der Altersabteilung 

 
(1) Angehörige der Einsatzabteilung sind in die Altersabteilung zu übernehmen, wenn sie das  

67. Lebensjahr vollendet haben. 
 
(2) Angehörige der Einsatzabteilung können auf ihren Antrag oder auf Beschluss des Ortskomman-

dos in die Altersabteilung übernommen werden, wenn sie den Dienst in der Einsatzabteilung 
auf Dauer nicht mehr ausüben können. 

 
(3) Angehörige der Altersabteilung dürfen bei dienstlichen Veranstaltungen Dienstkleidung tra-

gen. 
 
(4) Angehörige der Altersabteilung können mit ihrem Einverständnis zu Diensten außerhalb des 

Übungs- und Einsatzdienstes herangezogen werden. 
 

§ 11 Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehren 
 
(1) Kinder- und Jugendfeuerwehren können in jeder Ortsfeuerwehr bzw. Standort eingerichtet wer-

den. 
 
(2) Kinder aus der Gemeinde können nach Vollendung des 6., aber noch nicht des 12. Lebensjahres, 

Mitglied in der Kinderfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung der Erziehungsbe-
rechtigten vorliegt. 

 
(3) Jugendliche aus der Gemeinde können nach Vollendung des 10. Lebensjahres, aber noch nicht 

des 18. Lebensjahres, Mitglied in der Jugendfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilli-
gung der Erziehungsberechtigten vorliegt. 

 
(4) Über die Aufnahme in die Kinder- oder Jugendfeuerwehr entscheidet das Ortskommando 

auf Vorschlag der Kinder- oder Jugendfeuerwehr. 
 

§ 12 Angehörige der Ehrenabteilung 
 
Feuerwehrmitglieder und sonstige Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, die sich insbeson-
dere Verdienste um den kommunalen Brandschutz und die Hilfeleistung erworben haben, können auf 
Vorschlag des Ortskommandos nach Anhörung der Gemeinde und der Gemeindebrandmeisterin oder 
dem Gemeindebrandmeister durch die Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern der Freiwilligen 
Feuerwehr ernannt werden. 
 

§ 13 Fördernde Mitglieder 
 
Die Feuerwehr kann fördernde Mitglieder aufnehmen; über die Aufnahme entscheidet das Orts-
kommando. 
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§ 14 Rechte und Pflichten 
 

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung sind verpflichtet, die ihnen übertragenen Aufgaben ge-
wissenhaft auszuführen. Sie haben die von ihren Vorgesetzten im Rahmen der Aufgaben der 
Feuerwehr gegebenen Anordnungen zu befolgen. Angehörige der Einsatzabteilung, die aus 
persönlichen Gründen vorübergehend an der Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst 
verhindert sind, können auf Antrag durch die Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrandmeister 
befristet beurlaubt werden. Während der Dauer der Beurlaubung ruhen die Rechte und 
Pflichten als Angehöriger der Einsatzabteilung. 

 
(2) Die Mitglieder in der Kinder- und Jugendabteilung sollen an dem für sie vorgesehenen 

Übungsdienst und sonstigen Veranstaltungen teilnehmen. Sie haben die im Rahmen der Auf-
gaben der Kinder- und Jugendfeuerwehr gegebenen Anordnungen zu befolgen. 

 
(3) Jedes Mitglied hat die ihm überlassenen Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie 

die Geräte pfleglich und schonend zu behandeln. Bei vorsätzlicher und grob fahrlässiger Be-
schädigung von Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Geräten kann die Ge-
meinde den Ersatz des entstandenen Schadens verlangen. Dienstkleidung darf außerhalb des 
Dienstes nicht getragen werden. 

 
(4) Mitglieder, die Feuerwehrdienst verrichten, sind nach den gesetzlichen Bestimmungen un-

fallversichert. Jedes Mitglied ist verpflichtet, die „Unfallverhütungsvorschriften für Feuer-
wehren“ zu beachten. Tritt ein Unfall im Feuerwehrdienst ein, so ist dies unverzüglich über 
die Ortsfeuerwehr der Gemeinde zu melden. Dies gilt auch für Erkrankungen, die erkennbar 
auf den Feuerwehrdienst zurückzuführen sind. 

 

(5) Stellt ein Mitglied fest, dass ihm während des Feuerwehrdienstes ein Schaden an seinem pri-
vaten Eigentum entstanden ist, so gilt Absatz 4 Satz 3 entsprechend. 

 
§ 15 Verleihung von Dienstgraden 

 
(1) Dienstgrade dürfen an Angehörige der Einsatzabteilung nur unter Beachtung der §§ 8 ff 

FwVO verliehen werden. 
 
(2) Die Verleihung eines Dienstgrades innerhalb der Ortsfeuerwehr bzw. Standort bis zum Dienst-

grad „Erste Hauptfeuerwehrfrau oder Erster Hauptfeuerwehrmann“ vollzieht die Ortsbrand-
meisterin oder der Ortsbrandmeister auf Beschluss des Ortskommandos. Die Verleihung be-
darf der Zustimmung der Gemeindebrandmeisterin oder des Gemeindebrandmeisters. Verlei-
hungen ab Dienstgrad „Löschmeisterin oder Löschmeister“ vollzieht die Gemeindebrandmeis-
terin oder der Gemeindebrandmeister auf Beschluss des Ortskommandos. Die Verleihung ei-
nes Dienstgrades an Funktionsträgerinnen und Funktionsträger der Gemeindefeuerwehr voll-
zieht die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister auf Beschluss des Ge-
meindekommandos. 

 
§ 16 Beendigung der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch: 

a) Austrittserklärung, 
b) Richterspruch, wenn dadurch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren 
 wurde, 
c) Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr, 
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d) Aufgabe des Wohnsitzes oder des ständigen Aufenthaltes in der Gemeinde bei Ange- 
 hörigen der Einsatzabteilung, 
e) Wegfall der regelmäßigen Verfügbarkeit bei Doppelmitgliedern, 
f) Ausschluss. 
 

(2) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für die Mitglieder der Kinderfeuerwehr 
über Absatz 1 hinaus 

a) mit der Auflösung der Kinderfeuerwehr, 
b) mit der nach Vollendung des zehnten Lebensjahres möglichen Übernahme als Mitglied der  
   Jugendfeuerwehr, spätestens jedoch mit Vollendung des 12. Lebensjahres. 

 
(3) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für die Mitglieder der Jugendfeuer-

wehr über Absatz 1 hinaus 

a) mit der Auflösung der Jugendfeuerwehr, 
b) mit der nach Vollendung des 16. Lebensjahres möglichen Übernahme als Angehöriger der  
    Einsatzabteilung, spätestens jedoch mit Vollendung des 18. Lebensjahres. 

 
(4) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr kann mit einer Frist von einem Monat zum Viertel-

jahresende erfolgen; der Austritt ist gegenüber der Ortsfeuerwehr spätestens einen Monat vor 
dem Vierteljahresende schriftlich zu erklären. 

 
(5) Angehörige der Einsatzabteilung sind aus der Einsatzabteilung zu entlassen, wenn sie sich in 

der Probezeit nicht bewähren oder gesundheitlich nicht mehr geeignet sind. Sie können in eine 
andere Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr übernommen werden, wenn sie die Vorausset-
zungen für eine Zugehörigkeit zu dieser Abteilung erfüllen. 

 
(6) Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr können aus der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschlossen 

werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, 
wenn ein Mitglied: 

 
a) wiederholt seine Pflicht zur Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst verletzt, 
b) wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetzten nicht befolgt, 
c) die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch sein Verhalten erheblich stört, 
d) das Ansehen der Feuerwehr geschädigt hat, 
e) rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt worden ist, 
f) innerhalb oder außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch Äußerungen oder tatsächliche 

Handlungen zu erkennen gibt, dass er die freiheitlich demokratische Grundordnung 
nicht anerkennt. 

 
(7) Über die Einleitung eines Verfahrens zum Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr beschließt 

das Ortskommando. Das Verwaltungsverfahren wird durch die Gemeinde geführt. Vor der Ent-
scheidung über den Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr ist dem Gemeindekommando 
und der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Ausschlussverfü-
gung wird von der Gemeinde erlassen. 

 
(8) Angehörige der Einsatzabteilung und Mitglieder der Kinder- oder Jugendfeuerwehr können, 

wenn gegen sie ein Ausschlussverfahren eingeleitet wurde, von der Ortsbrandmeisterin oder 
dem Ortsbrandmeister bis zur Entscheidung über den Ausschluss suspendiert werden. 

 
(9) Die Beendigung der Mitgliedschaft eines Angehörigen der Einsatzabteilung hat die Ortsfeuer-

wehr über die Gemeindebrandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister der Gemeinde 
schriftlich anzuzeigen. 
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(10) Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes der Freiwilligen Feuerwehr sind innerhalb einer Wo-
che Dienstkleidung, Dienstausweis, Ausrüstungsgegenstände und alle sonstigen zu Dienstzwe-
cken zur Verfügung gestellten Gegenstände bei der Ortsfeuerwehr abzugeben. Die Ortsfeuer-
wehr bestätigt dem ausscheidenden Mitglied den Empfang der zurückgegebenen Gegenstände 
und händigt ihm eine Bescheinigung über die Dauer der Mitgliedschaft und den Dienstgrad aus. 

 
(11) Werden zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellte Gegenstände nach Absatz 10 Satz 1 

von dem ausgeschiedenen Mitglied trotz schriftlicher Aufforderung nicht zurückgegeben, kann 
die Gemeinde den Ersatz des entstandenen Schadens bis zur Höhe der Wiederbeschaffungs-
kosten verlangen. 

 
§ 17 Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2022 in Kraft. 
 
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Krumm-

hörn vom 17.06.2005, zuletzt geändert mit Nachtrag vom 23.11.2017, außer Kraft. 
 
Krummhörn, den 02.03.2022 
 
Gemeinde Krummhörn 
 
Looden 
Bürgermeisterin 
 

 
Bekanntmachung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3.22 

-Kindergarten „Moordörper Nüst“- im OT Moordorf der Gemeinde Südbrookmerland 
 
Der Rat der Gemeinde Südbrookmerland hat in seiner öffentlichen Sitzung am 14.10.2021 die 2. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 3.22 Kindergarten „Moordörper Nüst“ im Ortsteil Moordorf mit 
textlichen Festsetzungen als Satzung nach § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.  
 
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3.22 ist aus dem nachstehenden Über-
sichtsplan ersichtlich:  
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Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3.22 mit textlichen Festsetzungen tritt mit dieser Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Aurich und der Stadt Emden am 01. April 2022 in Kraft (Vgl. 
§ 10 Abs. 3 BauGB).  
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes liegt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit der dazugehörigen Begrün-
dung ab sofort im Rathaus der Gemeinde Südbrookmerland, Westvictorburer Str. 2, 26624 Südbrook-
merland, während der Dienststunden zu jedermanns Einsichtnahme unbefristet öffentlich aus. Jeder-
mann kann den Bebauungsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. 
Des Weiteren wird der in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 3.22, 2. Änderung, mit textlichen Festset-
zungen dauerhaft ins Internet der Gemeinde Südbrookmerland unter https://www.suedbrookmer-
land.de, Rubrik: Rathaus/Wohnen & Bauen/Bauleitplanung sowie über das Landesportal 
https://uvp.niedersachsen.de/Kartendienste eingestellt. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind gemäß 
§ 215 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde Südbrookmerland geltend gemacht worden sind. Bei der 
Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlö-
schen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren ge-
stellt ist, wird hingewiesen. 
 
Südbrookmerland, den 30. März 2022 
 
Gemeinde Südbrookmerland 
 
Der Bürgermeister 
Erdwiens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Herausgeber: Landkreis Aurich, Fischteichweg 7 – 13, 26603 Aurich 
Bezugspreis: Jährlich 150,- € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
Einzelexemplar: 3,00 € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
Redaktionsschluss jeweils Mittwoch, 13.00 Uhr für den Erscheinungstag Freitag der Woche. 
Manuskripte für die Bekanntmachung sind an das Kreistagsbüro des Landkreises Aurich, Fischteichweg 
7 – 13, 26603 Aurich, Telefon (04941)16 1014 zu senden.  
Laufender Bezug des Amtsblattes nur durch den Landkreis Aurich. 
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